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Erasmus+ bietet vielfältige Möglichkeiten, um im Ausland großartige Projekte mit Schülerinnen 
und Schülern sowie wertvolle Fortbildungen für Lehrkräfte durchführen zu können.  

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Informationen, welche es bei den neuesten Zugangsformen 
zu EU-Fördermitteln – der Akkreditierung und den Kurzzeitprojekten – vor allem in den ersten zwölf 
Monaten, aber auch über die ganze Laufzeit hinweg zu beachten gibt. Zur Vermeidung gravie-
render Fehler bei der Durchführung und Abrechnung wird die Lektüre dieses Informationsblattes 
nach erfolgreicher Akkreditierung dringend empfohlen. 

Folgende Begrifflichkeiten sollen an dieser Stelle erklärt werden – die Links beziehen sich dabei 
auf den mebis-Kurs des ISB zum Thema Erasmus+ 

Akkreditierung: eine Schule kann sich im Erasmus+ Programm seit 2020 für den Zeitraum von 5 
Jahren beim PAD für die Beantragung von Fördermittel ‚akkreditieren‘, d.h. sich rechtlich die Zu-
sage sichern, dass Gelder im Mittelabruf* beantragt werden können. 

Kurzzeitprojekt: ähnlich zur Akkreditierung können beim Kurzzeitprojekt für die Laufzeit von 18 Mo-
naten bis zu 30 Mobilitäten mit Schülern oder Lehrkräften durchgeführt werden.  

Mittelabruf: Wenn eine Einrichtung akkreditiert ist, oder für ein Kurzzeitprojekt zugelassen wurde, 
dann kann jeweils im Februar eines Jahres der Mittelabruf durchgeführt werden. In diesem Mitte-
labruf meldet die Einrichtung dem PAD den geplanten Bedarf an Mobilitäten, die im Projektzeit-
raum durchgeführt werden sollen. Dabei wird zunächst nur die Art der Maßnahmen, die Anzahl 
der Teilnehmer und die Dauer der Maßnahme angegeben.  

Mobilität: eine Mobilität bedeutet im Rahmen von Erasmus+, wenn eine Person über die dt. 
Grenze ins förderfähige EU-Ausland und zurück gebracht wird. Reisetage (üblicherweise 2, bei 
Green Travel bis zu 6 Reisetage) zählen nicht zur Mindestaufenthaltsdauer vor Ort, welche 2 Tage 
beträgt.  

Projektjahr / Projektzeitraum: Damit wird der Zeitraum für die Durchführung von Mobilitäten be-
zeichnet, der sich auf einen Mittelababruf bezieht. Wenn z. B. im Februar 20234der Mittelabruf 
durchgeführt wurde, dann beginnt der Projektzeitraum am 1.6.2024 und endet (ohne Verlänge-
rung auf 24 Monate) am 31.8. des Folgejahres. Nach 12 Monaten gibt es die Option auf den Pro-
jektzeitraum auf 24 Monate zu verlängern.  

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Informationen, welche es bei der neuesten Zugangsform zu 
EU-Geldern – der Akkreditierung – vor allem in und nach den ersten 12 Monaten zu beachten 
gibt. Dabei geht es primär um die Vermeidung von Fehlern bei denen hohe Kosten für die schuli-
sche Einrichtung entstehen können.  

Wenden Sie sich bei Fragen jederzeit an das Erasmus+ Team des ISB – wir beraten Sie gerne! 

 

 

Allgemeine Hinweise 

https://lernplattform.mebis.bycs.de/course/view.php?id=1147999&section=3#tabs-tree-start
https://lernplattform.mebis.bycs.de/course/view.php?id=1147999&section=4#tabs-tree-start
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In der Akkreditierung gibt es mehrere wichtigen Phasen in der finanziellen Projektabwicklung. 
Diese beginnen unmittelbar, nachdem Ihre Einrichtung erfolgreich akkreditiert wurde.  

Zur Erinnerung:  

Im Oktober eines jeden Jahres ist die Frist für die Online-Einreichung des Antrages im EU-Portal. Im 
Falle einer Bewilligung durch die nationale Agentur, dem PAD (Pädagogischer Austauschdienst), 
erfahren Sie dies ca. Ende Januar.  

Bereits Mitte Februar findet jährlich der sog. ‚Mittelabruf‘ statt, bei dem Sie festlegen, welche 
Maßnahmen Sie mit Ihren Lehrenden und Lernenden durchführen wollen.  

 

 

  

 

 

 

 

Für die dort angegebenen Maßnahmen erhalten Sie im Idealfall die volle finanzielle Unterstüt-
zung durch den PAD, welche Ihnen in der sog. Finanzhilfevereinbarung (FHV) vertraglich zugesi-
chert wird. Die FHV erhalten Sie ungefähr im Mai des Jahres des Mittelabrufes, also ca. 3-4 Mo-
nate später.  

Der Mittelabruf kann jedes Jahr erneut ohne erneuten Akkreditierungsantrag gestellt werden und 
stellt den Start eines neuen Projektjahres dar, welches am 1.6. des jeweiligen Kalenderjahres be-
ginnt, in dem der Mittelabruf getätigt worden ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Die Beantragung und der Mittelabruf 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 
Jahr 2024 Jahr 2025 

Akkreditie-

rungsantrag 

Zu-/Absage 

Mittelabruf 

           Vertrags-  

unterzeichnung 

Monate 

  Grundschema des zeitlichen Ablaufs bei der Beantragung eines Erasmus+ Projekts 
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Sobald die FHV abgeschlossen ist beginnt ab dem 1.6. die Uhr zu ticken. Sie haben nun 15 Mo-
nate Zeit (bis zum 31.8.) des Folgejahres, um die von Ihnen geplanten Maßnahmen durchzufüh-
ren und sich die Förderung zu sichern.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Außerhalb dieses Zeitraumes sind jegliche Maßnahmen nicht förderfähig und werden finanziell nicht 
aus EU-Mitteln des PAD unterstützt. Die Maßnahmen müssen daher vollständig innerhalb dieses Zeit-

raumes durchgeführt und abgeschlossen werden. 

 

Nach 12 Monaten – dem sog. Check-up – besteht die Möglichkeit bei der Nationalen Agentur 
um eine Verlängerung des Projektzeitraumes zu bitten. Dies ist unkompliziert und hat keine Nach-
teile – es gibt Ihnen aber zusätzlich ca. 9 Monate Zeit, um im Falle von Verzögerungen die bean-
tragten Maßnahmen doch noch möglichst vollständig durchführen zu können.  

Die zu den Projektphasen zugehörigen Schritte (Mittelabruf / FHV) sind entsprechen farblich ge-
kennzeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die Projektphase 

Option: Die Verlängerung eines Projektzeitraumes auf 24 Monate 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 
Jahr 2024 Jahr 2025 

Projektphase / Projektzeitraum 15 Monate 

Maßnahmen vor und nach dem Projektzeitraum nicht förderfähig 

6 7 8 

Check-Up & Verlängerung auf 24 Monate 

6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 9 10 11 12 1 
Jahr 2024 

Projektphase / Projektzeitraum 15 Monate           

Jahr 2025 

2 3 4 5 6 7 8 1 
Jahr 2026 

  + Verlängerung auf 24 Monate 

Überschnei-
dung Pro-
jektphase 

2. Projektphase / Projektzeitraum 15 Monate 

Check-up 

2. Mittelabruf 

Zeitliche Abfolge der Einzelschritte 
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Wichtiger Hinweis: im Februar des 2. Akkreditierungsjahres findet wieder der neue Mittelabruf 
statt. Und dieser bewirkt wieder eine neue Projektphase, welches sich mit der 1. Projektphase un-
abhängig von deren tatsächlichen Laufzeit (15 oder 24 Monate) überschneidet (s. oranger Be-
reich zwischen den Projektphasen bei einer Laufzeit von 15 Monaten des 1. Projektes, entspre-
chend länger bei einer 24-monatigen Laufzeit).  

Die Bewilligungsdauer der Akkreditierung wiederholt bzw. verlängert sich nicht – diese wurde ja 
für die Laufzeit von 5 Jahren (bis maximal 2027, d.h. letzter Mittelabruf im Februar 2027) zugebil-
ligt. Kurzzeitprojekt haben immer nur habe eine Gesamtlaufzeit von maximal 18 Monaten.  

Tipp: versuchen Sie stets, einen möglichst hohen Anteil der von Ihnen beantragten Mittel durch 
Mobilitäten auch tatsächlich auszugeben, da dies in der Zukunft ihr sog. Performance Profil posi-
tiv beeinflusst. Letzteres wird in den kommenden Jahren über die Höhe der Zuweisung nach dem 
Mittelabruf mitentscheiden für den wahrscheinlichen Fall dass es insgesamt bei allen teilnehmen-
den Einrichtungen zu Kürzungen am Gesamtbudget kommt, da das Programm aktuell überzeich-
net ist.  

Das folgende Kapitel geht auf die drei gravierendsten Fehler bei der Verwendung der Projektmit-
tel ein, die es zu vermeiden gilt. Bei entsprechender Kenntnis über die Problemzonen ist dies auch 
sehr gut möglich, daher erfolgt hier die Aufstellung mit Tipps aus der Praxis zur Prävention.  

In unserem Beispiel hat eine Einrichtung in jedem Projektjahr unterschiedliche Höhen von Mittel 
angefordert, da sie eine verschiedene Anzahl und Art an Maßnahmen durchzuführen vorhat.  

Jede Projektphase hat ihre eigenen, durch eine eigene FHV direkt finanzierten Maßnahmen 
(durch das Kompass-Symbol in unterschiedlicher Farbe markiert): 

  

 

 

 

 

Die korrekte Variante: Aufgrund des unterschiedlich hohen Budgets und der damit verschiede-
nen Planungen werden im selben Zeitraum unterschiedlich viele Maßnahmen durchgeführt. Je-
doch wird die Zuordnung der Mittel zu den Projektmaßnahmen aus einer Projektphase (und da-
mit einer eigenen Finanzhilfevereinbarung) sauber getrennt gehalten.  

3. Mögliche Fehlerquellen 

Problem: Budgetzuordnung vs. Projektjahr 
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Falsche Verwendung der Budgetmittel  

D.h. in dem Positiv-Beispiel kommt es zu keiner Vermischung der Budgets der verwendeten Gel-
dern, welche eigentlich für den anderen Projektzeitraum durch die FHV eindeutig zugeordnet 
wurden und auch explizit nur für diesen Projektzeitraum verwendbar sind. 

Möglicher Fehler: Eine mögliche Fehlerquelle bei der Finanzabwicklung des Projektes soll durch 
den oben gezeigten Umstand nun kurz dargelegt werden – hierbei handelt es sich um die verse-
hentliche Verwendung von Mitteln aus einer Projektphase in einer anderen, obwohl dies nicht 
zulässig ist.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Die beiden Budgets unterscheiden sich nicht unwesentlich, und so tritt möglicherweise folgender 
Fall ein:  

In der 1. Projektphase verhindern organisatorische Probleme, dass alle Mittel ausgegeben wer-
den, und so entschließt sich die schulische Einrichtung, diese Mittel aus der 1. Projektphase ein-
fach in der 2. Projektphase mitzuverwenden, damit diese nicht ungenutzt bleiben.  

Dies kann zu folgenden Problemen führen:  

• Die beantragten Mittel werden außerhalb des eigentlichen 1. Projektzeitraumes verwen-
det (1.6. – 31.8. bei 15 Monaten Laufzeit). Die durchgeführten Maßnahmen sind damit 
nicht förderfähig und müssen dann vollständig aus eigenen Mitteln selbst bezahlt werden. 
(s. rote Markierung) 

• Die Mittel aus dem 2. Projektzeitraum werden gleich am Anfang noch für Maßnahmen 
verwendet, die dann dem 1. Projektzeitraum zugeordnet werden, wo sie nicht hingehören 
und für die sie nicht gedacht sind. Auch das kann zu ungewollten finanziellen Problemen 
führen. (s. orange Markierung) 

• Die Mittel werden einer falschen Mobilitätsart zugewiesen, welche in der 1. Projektphase 
gar nicht beantragt worden war und entsprechen damit nicht den Inhalten und den Qua-
litätskriterien. Auch hier kann es dazu kommen, dass diese Maßnahme im schlimmsten Fall 
damit als nicht förderfähig eingestuft wird. Dies lässt sich generell durch vorherige Abstim-
mung bei Änderung der Mobilitätsart mit dem PAD vermeiden. 
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Daher gilt in Erasmus+ Projekten immer folgende wichtige Regeln: 

• Jegliche Mittel aus einer Projektphase können ausschließlich in dieser einen, eindeutig zu-
geordneten Projektphase verwendet werden. Es kann keine Umwidmung oder Verwen-
dung für andere Projektphasen erfolgen, unabhängig davon, ob deswegen Gelder verfal-
len und zurückbezahlt werden müssen. Auch ist es unerheblich, ob damit in Einzelfällen 
weniger Maßnahmen für Lehrkräfte und Lernende durchgeführt werden können, obwohl 
diese bereit und willens wären an den Maßnahmen teilzunehmen. 

Es wird daher empfohlen sehr stark darauf zu achten, sich selbst die eindeutige Zuordnung zu 
verdeutlichen: 

• Ein Hilfsmittel hierfür kann sein, je eine eigene, vom ISB im Downloadcenter bereitgestellt 
Excelmappe zur Finanzabwicklung für je eine Projektphase zu verwenden, da dann die 
Vermischung von Budgets vermieden wird. Damit wird nämlich sichergestellt, bei jeder 
Maßnahme eindeutig entschieden wird, in welcher Tabelle die Eintragung der Kosten 
dann vorgenommen werden soll. Damit ist die Zuordnung unmissverständlich und man be-
hält den Überblick über die noch vorhandenen oder bereits ausgegebenen Mittel. Nie-
mals können Budgets in beiden Tabellen gleichzeitig aufgeführt sein. 

• Des weiteren wird empfohlen, für jeden Projektzeitraum getrennte Konten zu bewirtschaf-
ten, damit die Zuordnung leichter ist. Kontoführungsgebühren können von der Organisati-
onspauschale bezahlt werden. Beachten Sie bitte die Richtlinien zur Bewirtschaftung eines 
Projektkontos als Anlage 1 zum KMS Nr. VII.5–BL0121.7.3/5/12 vom 29.11.2021 des StMUK 
Bayern. 

 

Ein weiteres Problem kann sein, dass Gelder ausgegeben werden, welche einem gar nicht gehö-
ren. Wie kann das passieren? 

Dazu ein Beispiel zum Auslöseprinzip:  

Eine Schule in Bayern lässt sich erfolgreich akkreditieren und hat im Mittelabruf € 50.000 angefor-
dert. In der Finanzhilfevereinbarung des PAD wird auf der Basis der beantragten Maßnahmen der 
Einrichtung ein bestimmtes Budget zugeordnet bzw. ‚versprochen‘ – in unserem Beispiel € 50.000. 

Hinweis: die in der FHV zugewiesenen Fördermittel können nachträglich übrigens niemals erhöht 
werden.  

Hierbei wird von der Nationalen Agentur (PAD) vertraglich zugesichert:  

Wenn die Institution alle geplanten Maßnahmen (1 – 4) ordnungsgemäß durchführt, wird das 
Budget zu 100% an die Institution ausbezahlt, bzw. diese darf die bereits überwiesenen Mittel voll-
ständig behalten, da es sich ja um Pauschalen handelt, welche mit den realen Kosten nicht di-
rekt im Zusammenhang stehen.  

 

Problem: Das Auslöseprinzip für EU-Gelder 

https://www.erasmusplus.bayern.de/dokumentencenter-erasmus/
https://www.erasmusplus.bayern.de/fileadmin/user_upload/erasmus/ErasmusPlus_Schulbildung/Excel-Mappe_Finanzabwicklung.xlsx
https://www.km.bayern.de/download/25144_Anlage_1_Hinweise_Finanzabwicklung.pdf
https://www.km.bayern.de/download/25144_Anlage_1_Hinweise_Finanzabwicklung.pdf
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Beispiel 1: Dies stellt den Idealfall eines Verlaufs eines Erasmus+ Projektes dar – alle beantragten 
Mittel werden durch Maßnahmen ‚ausgelöst‘ und die Schule erhält die vollständigen Mittel über-
wiesen! 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kommt also zusätzlich noch eine Besonderheit bei der Berechnung der Förderung nach EU-
Pauschalen zum Tragen: 

Die Pauschalen sind virtuelle Obergrenzen der zugewiesenen Gelder je Maßnahme und orientie-
ren sich – wie oben bereits dargestellt - nicht an den realen Kosten, welche im Verlaufe des Pro-
jektes auftreten. 

In unserem Falle hat die Schule alle Maßnahmen erfolgreich durchgeführt, und erhält die volle 
angekündigte Förderung in Höhe von € 50.000, welche in der FHV genau so zu Beginn der Pro-
jektphase festgelegt worden war.  

Ein glücklicher Umstand: tatsächlich wurden im Verlauf des Projektzeitraumes nicht alles Geld 
benötigt – z. B. konnte den Lernenden der Aufenthalt bei bei den besuchten Gastfamilien er-
möglicht werden und so entstanden fast keine Kosten für Übernachtungen, welche das Budget 
belastet hätten.  

Daher sind insgesamt am Ende des Projektes nur € 42.000 ausgegeben worden.  

Das bedeutet: die Schule hat in diesem Fall nach der finalen Abrechnung mit dem PAD festge-
stellt, dass sie sog. Restmittel in Höhe von ca. 8000€ von diesem ersten Projektzeitraum übrigha-
ben. Diese verbleiben an der Schule und können ‚im Sinne des Projekts‘ für weitere Maßnahmen 
oder Investitionen an der eigenen Einrichtung verwendet werden, von denen alle in der Schulfa-
milie profitieren.  

Das ISB hat dazu eigens ein Informationsblatt im Dokumentencenter des Erasmus+ Infoportal er-
stellt, welches Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten zur sinnvollen Verwendung dieser Restmittel 
aufzeigt.  

Der Vorteil dieser Restmittel: diese sind zeitlich nicht mehr an eine bestimmte Projektphase ge-
bunden und könne damit auch zur Unterstützung von anderen Fahrten verwendet werden oder 
als Startkapital in eine kommende Projektphase übernommen werden.  

Wichtig ist, nicht schon am Beginn des Projektes die vermeintlichen Überschüsse zu verausgaben, 
sondern in jedem Fall zunächst defensiv vorzugehen, bis sich ihre Einrichtung ein finanzielles Si-
cherungspolster über die Restmittel erarbeitet hat.  

In der FHV zugesprochenes, maximale Gesamtbudget € 50.000 

Jobshadowing  Kursteilnahme  Schüler-Gruppenmobilität Jobshadowing 

Tatsächlich am Ende des Projektes an Einrichtung zugewiesenes Budget: € 50.000  

Tatsächlich verbrauchtes Budget €42.000  Restmittel: € 8.000  

Ideal verlaufenes Erasmus+ Projekt 

https://www.erasmusplus.bayern.de/dokumentencenter-erasmus/
https://www.erasmusplus.bayern.de/fileadmin/user_upload/erasmus/ErasmusPlus_Schulbildung/Verwendung_Restmittel_Erasmusplus_ISB.pdf
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Ein Hinweis: Auch diese Mittel müssen deswegen sauber getrennt von den anderen Projektmittel 
verbucht werden, um keine Probleme entstehen zu lassen! Deswegen finden Sie in unserer 
Exceltabelle zur Finanzabwicklung (s. Dokumentencenter) unter „3. Projektabrechnung“ auch ein 
Feld (D7) mit dem Hinweis auf ‚Restmittel‘. Hier tragen Sie diese Restmittel bin in jedem Fall ein, 
wenn Sie die Eintragungen für einen neuen Projektzeitraum tätigen. 

 

Das Auslöseprinzip – im Detail: 

Im Zusammenhang damit lässt sich nun das Thema Auslöseprinzip für EU-Pauschalen anschaulich 
erklären – wir bleiben dazu bei unserem Beispiel mit dem Budget von € 50.000. 

Beispiel 2: An einer anderen Schule lief es nicht so gut – von den vier geplanten Maßnahmen 
konnten nur zwei durchgeführt werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da jede Maßnahme (grüne Bereiche) bei korrekter Durchführung ein bestimmtes Budget aus 
dem Budget der FHV (blauer Balken) ermöglicht, also auslöst, wird hier nach der finalen Abrech-
nung mit dem PAD viel weniger Geld an die Schule fließen als im Beispiel 1.  

Die Gelder, welche für Maßnahme 3 und 4 (Kursbesuche und Experteneinladungen) reserviert 
waren, müssen leider wieder an das Landesamt für Schule erstattet werden, nachdem der PAD 
die Endabrechnung getätigt hat.  

Dieser Betrag fehlt hier also und steht der Schule nicht zur Verfügung, unabhängig davon, ob die 
Gelder eventuell schon vom LAS auf das Projektkonto überwiesen worden waren. In letzterem Fall 
wird vom Landesamt für Schule ein Zahlungsanforderung an die Schule übermittelt und die Be-
träge müssen zurückerstattet werden (roter Balken). 

Hinweis: Überweisen Sie niemals direkt Erasmus+ Mittel an den PAD. Sollten Sie von dort eine Zah-
lungsaufforderung erhalten, ist diese unmittelbar an das LAS weiterzuleiten. Jegliche Mittelab-
wicklung mit dem PAD läuft immer über das LAS – Sie erhalten dann von dort ein offizielles Schrei-
ben, wie ggf. die Überweisung zu erfolgen hat. 

In der FHV zugesprochenes, maximale Gesamtbudget € 50.000 

Schüler-Gruppenmobilität Jobshadowing 

Tatsächlich zugew. Budget: € 25.000  

Tatsächlich verbrauchtes Budget € 24.000  R
e

Restmittel  

Nicht durchgeführte Mobilitäten 

Zahlungsaufforderung LAS 

Ausfall von Mobilitäten und die Folgen  

https://www.erasmusplus.bayern.de/dokumentencenter-erasmus/
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Da der PAD nur Gelder ausbezahlen darf für Maßnahmen, die auch tatsächlich stattgefunden 
(grüne Balken) haben und belegt werden können, liegt das ausgelöste Budget nur bei € 25.000 
vom ursprünglich veranschlagten € 50.000 Budget. 

In unserem Beispiel hat die Schule in der Realität glücklicherweise nur € 24.000 ausgegeben und 
erzielt damit noch Restmittel in Höhe von immerhin € 1.000 – auch diese können nun im Sinne des 
Projektes verwendet werden.  

Mögliche Fehlerquelle: Eine geförderte Institution geht bereits am Anfang des Projektes davon 
aus, die € 50.000 vom PAD ja schon endgültig zugewiesen bekommen zu haben und gibt Mittel 
aus, welche nicht durch eine tatsächlich stattgefundene Maßnahme ‚gedeckt‘ bzw. ‚ausgelöst‘ 
werden.  

Im schlimmsten Fall kann es dazu kommen, dass mehr Geld ausgegeben wird, als zugewiesen 
wurde und es kommt dann zur Frage, wer für den Fehlbetrag aufkommen wird.  

Daher: planen Sie am Anfang defensiv und kostensparend und verschieben Sie Investitionen, 
Fahrten und Anschaffungen, welche Sie gerne aus Restmitteln finanzieren wollen, eher weiter an 
das Ende des Projektes, wenn bereits absehbar ist, dass Gelder in jedem Fall übrigbleiben, da die 
meisten oder allen Mobilitäten bereits erfolgreich durchgeführt worden waren.  

 

Beispiel 3: In folgendem Beispiel wurde diese Regel nicht beachtet und mehr Geld ausgegeben, 
als nach Ende des Projektzeitraumes vom PAD zugewiesen wurde. Es entsteht ein Fehlbetrag, der 
aus Eigenmitteln der Schule beglichen werden muss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achten Sie also stets darauf, dass beabsichtige Ausgaben durch die mit dem Auslöseprinzip be-
reits erwirtschafteten Mittel wirklich gedeckt werden können.  

 

 

 

In der FHV zugesprochenes, maximale Gesamtbudget € 50.000 

Maßnahme 1 Maßnahme 2 

Tatsächlich zugew. Budget: € 25.000 

Tatsächlich verbrauchtes Budget € 30.000 

Fehlbetrag 

Fehlbetrag nach fälschlicher Verausgabung der Mittel  
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Die Förderung von Erasmus+ Maßnahmen erfolgt mit sog. EU-Pauschalen (oder auch EU-Einhei-
ten), welche Ihnen vorab überwiesen werden.  

Diese setzten sich vereinfacht dargestellt zusammen aus:  

 

Organisationspauschale + Individuelle Unterstützung + Reisekostenpauschale à Gesamtbudget 
für eine Maßnahme (=Mobilität) 

 

Daher sehen die Anteile bei der genauen Berechnung einer Mobilität – in unserem Beispiel ein 7-
tägiges Jobshadowing in Spanien – dann ungefähr so aus:  

 

 

 

 

Das Gesamtbudget beläuft sich konkret für diese Maßnahme als auf ca. € 1.521 (=M-Budget) – 
solange der Teilnehmer also mit seinen Gesamtkosten für Anreise, Übernachtung, Verpflegung, 
Heimreise, usw. unter diesem Betrag bleibt, wird er ohne eigene Kosten dieses Jobshadowing 
durchführen können und voll von der Förderung profitieren.  

Übertragen auf einen Mittelabruf würde man also erwarten, dass das Gesamtbudget in der FHV 
für das Projekt sich aus eben vielen dieser kleinen Maßnahmen-Berechnungen zusammensetzt, 
die man im Einzelnen unterscheiden kann. Da sich die Rahmenbedingungen (Dauer, Anzahl d. 
Teilnehmenden, Zielland, sonstige Kosten, etc.) ja meist durchaus unterscheiden, wäre mit unter-
schiedlichen Maßnahmen-Budgets zu rechnen (unspezifisch als M1-M4 Budget bezeichnet). 

 

 

 

 

 

 

 

Fehlerquelle III: Gemittelte vs. Tatsächlich berechnete Budgets 

€ 350 Orga-Pauschale 

Maßnahmen-Gesamtbudget für Jobshadowing / Spanien / 7 Tage 

Individ. Unterstützung (7 * € 128) = € 896 RK € 275 

M-Budget 1 M-Budget 2 MB-3 M-Budget 4 

In der FHV zugesprochenes, maximale Gesamtbudget € 50.000 

Aufteilung der Budgetkategorien vs. Gesamtbudget für eine Mobilität 

Erwartete Aufteilung der Budgets durch PAD nach Mittelabruf 
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Mittelberechnung durch den PAD: 

Von PAD-Seite aus sieht das nach dem Mittelabruf jedoch anders aus – es werden stets nur ge-
mittelte Werte bzw. Fördermittel je Maßnahme überwiesen – unabhängig davon ob es dabei 
nach Island, Nordirland, Rumänien oder Österreich, usw. geht. 

Genauer gesagt wird angenommen, dass jede Maßnahme ausschließlich in die Länderkategorie 
2 führt und entsprechend werden gemittelte Pauschalbeträge im Hinblick auf Reisekosten und 
Individuelle Unterstützung ausbezahlt.  

 

 

 

 

Es heißt dabei: wenn alle beteiligten Teilnehmer ausschließlich nur in Länderkategorie 1 fahren 
(die Länder mit den höchsten Lebenshaltungskosten), dann wird das veranschlagte Geld von sei-
tens des PAD wahrscheinlich nicht reichen, um kostendeckend alle Maßnahmen durchzuführen.  

Daher empfiehlt es sich darauf zu achten, dass sich eine Verteilung der Mobilitäten auf möglichst 
nicht ausschließlich Länderkategorie 1 ergibt, also auch in Länderkategorie 2 und 3 Maßnahmen 
durchgeführt werden, damit der Eigenanteil auf Seiten der Teilnehmer möglichst gering bleibt.  

Wir hoffen, dass Ihnen die obigen Informationen bei der organisatorisch korrekten Durchführung 
ihrer Erasmus+ Projekte helfen.  

Im Zweifelsfall hilft Ihnen das Erasmus+ Team des ISB sehr gerne – kontaktieren Sie uns bei Fragen 
jederzeit! 

Gerne hilft Ihnen das Erasmus+ Team des ISB – kontaktieren Sie uns bei Fragen jederzeit!  

Für Schulbildung: Bernd Schwarz & Kathrin Vogt  
erasmusplus-schulbildung@isb.bayern.de, (089) 2170 – 2244 bzw. -2466 

Für berufliche Bildung: Robert Stolzenberg & Andreas Heidenreich 
erasmusplus-berufsbildung@isb.bayern.de, (089) 2170 – 2220 bzw. -2376  

 

 

 

 

Ansprechpartner 

In der FHV zugesprochenes, maximale Gesamtbudget € 50.000 

M-Budget 1 M-Budget 2 M-Budget 3 M-Budget 4 M-Budget 5 

https://www.erasmusplus.bayern.de/beratung/
mailto:erasmusplus-schulbildung@isb.bayern.de
mailto:erasmusplus-berufsbildung@isb.bayern.de
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Im Folgenden finden Sie die Links für den intensiveren Einstieg in die Thematik Erasmus+  

 
1. Das Erasmus+ Infoportal des ISB gibt Ihnen einen ersten Einstieg in die 

Möglichkeiten von Erasmus+  
 
https://www.erasmusplus.bayern.de/  
 
 
 

2. Bayerische Lehrkräfte, welche Interesse an der Teilnahme an Erasmus@ISB 
haben (Mobilitätskonsortium in Zusammenarbeit mit dem ISB) und sich ge-
nauer zu dieser Zugangsart informieren wollen, finden hier den Link zum 
speziellen mebis-Kurs für diese Möglichkeit.  

 
Das Zugangspasswort erhalten Sie auf Anfrage bei den oben an-
geführten Ansprechpartnern. 
 
https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=1164471 
  

Weiterführende Informationen 

https://www.erasmusplus.bayern.de/
https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=1164471

